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Antrag an die Landesversammlung West 2013 
 
Stichwort: 
 
HV-Beschluss III/17 
Reformbedarf im Wehrrecht (III/57 alt) 
 
Antragstext: 
Das Wehrrecht soll an den allgemeinen Rechtsstandard angeglichen werden. 
 
Dazu ist insbesondere erforderlich: 
− Rechtsbehelfsbelehrung auch bei Erstmaßnahmen in truppendienstlichen Angelegenheiten 

(z. B. Perspektiv- und Auswahlentscheidungen, Beurteilungen) zu erstellen; 
− mündliche Verhandlung auf Antrag des Soldaten auch in Antragsverfahren vor den Wehr-

dienstgerichten durchzuführen; 
− die Funktionen von Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwalt zu trennen; 
− in Verfahren, die ohne Feststellung eines Dienstvergehens enden, von Amts wegen eine 

Schadlosstellung herbeizuführen. 
 
Antragsbegründung: 
keine 

Der o.a. Antrag wurde in der Standortversammlung der Standortkameradschaft Köln am 
21.02.2013 beschlossen. 
Der Antrag wurde am 29.05.2013 in der Landesversamm lung West des DBwV unverändert 
angenommen  und in der Hauptversammlung im November 2013, reda ktionell geändert, be-
schlossen. 

……………………………………. 
Peter Scheitza 
Oberstleutnant 
Stellvertretender Vorsitzender der Standortkameradschaft Köln 


